
Einladung 
zur ordentlichen
Hauptversammlung
am Donnerstag, dem 18. Mai 2017, 
um 11.00 Uhr, 
im VILA VITA Hotel Rosenpark, 
Raum Vivaldi, 
Anneliese Pohl Allee 7-17, 
35037 Marburg
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Berichts über die Lage der 3U HOLDING AG und des Kon-
zerns für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Auf-
sichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit fest-
gestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses bzw. eine Billigung
des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist in diesem
Fall durch das Gesetz nicht vorgesehen. Vielmehr sind die vorge-
nannten Unterlagen der Hauptversammlung nach der gesetzlichen
Regelung zugänglich zu machen. Dementsprechend erfolgt zu
Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversamm -
lung.

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der
3U HOLDING AG, Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg, zur Ein-
sicht der Aktionäre aus und stehen unter der Internetadresse
www.3u.net zur Verfügung. Abschriften dieser Unterlagen werden
den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt. Ferner werden die
Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.
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2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 633.119,83 wie folgt zu ver-
wenden  :

Bilanzgewinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633.119,83 EUR
Ausschüttung einer Dividende von 
EUR 0,01 je Stückaktie auf 33.130.376 
dividendenberechtigte Stückaktien . . . . . . . . . . . 331.303,76 EUR
Einstellung in die Gewinnrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 EUR
Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.816,07 EUR

Von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltene eigene
Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Der vor-
stehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der
Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung des Vorstands über
den Gewinnverwendungsvorschlag nach § 170 Abs. 2 AktG gehal-
tenen Stück 2.183.640 eigenen Aktien. Sollte sich bis zur  Haupt -
versammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien
verändern, wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,01 je
dividendenberechtigte Stückaktie ein entsprechend angepasster
Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden. Die Anpassung
erfolgt dabei wie folgt : Sofern sich die Anzahl der dividenden -
berechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert,
erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag  ent -
sprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien
und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf
neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend.

Gemäß der seit dem 1. Januar 2017 geltenden Fassung des § 58
Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag und
somit am 23. Mai 2017 fällig.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Essen, für das Geschäftsjahr 2017 zum Abschlussprüfer der
3U HOLDING AG und des Konzerns sowie zum Prüfer für den Halb-
jahresfinanzbericht, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht
unterzogen wird, zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Zustimmung Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag PELIA Gebäudesysteme GmbH

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der 3U HOLDING AG, als herr-
schendem Unternehmen, und der PELIA Gebäudesysteme GmbH als
abhängigem Unternehmen:

Durch den Abschluss eines Beherrschungs- und Ergebnisabfüh-
rungsvertrags ist es der 3U HOLDING AG mit Blick auf die ergebnis-
abführungsvertraglichen Elemente möglich, eine steuerliche Opti-
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mierung herbeizuführen. Der Abschluss eines wirksamen und durch-
geführten Ergebnisabführungsvertrags ist Voraussetzung für die
Begründung sowohl einer körperschaftsteuerlichen als auch gewer-
besteuerlichen Organschaft. Die körperschaft- und gewerbesteuer-
liche Organschaft hat den Vorteil, dass positive und negative Ergeb-
nisse der dem Organkreis zugehörigen Gesellschaften phasengleich
verrechnet werden können.

Die Gesellschafterversammlung der PELIA Gebäudesysteme GmbH
hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 3. April
2017 zugestimmt.

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wird nur mit
Zustimmung der Hauptversammlung der 3U HOLDING AG wirksam.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag hat folgenden
Inhalt :

„Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

zwischen
der 3U HOLDING AG, Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg,
– nachfolgend „Organträger“ –
und
der PELIA Gebäudesysteme GmbH, Horresser Berg 5, 56410
Montabaur,
– nachfolgend „Organgesellschaft“ –

§ 1 Leitung
(1) Die Organgesellschaft unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft

dem Organträger. Der Organträger ist demgemäß berechtigt,
der Geschäftsführung der Organgesellschaft hinsichtlich der Lei-
tung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. 
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(2) Der Organträger wird sein Weisungsrecht nur durch seinen Vor-
stand ausüben. Weisungen sind schriftlich, auch per Telefax oder
E-Mail, oder mündlich zu erteilen. Im Falle der mündlichen Ertei-
lung sind die Weisungen umgehend schriftlich, auch per Telefax
oder E-Mail, zu bestätigen.

§ 2 Gewinnabführung
(1) Die Organgesellschaft verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an

den Organträger abzuführen. Abzuführen ist – vorbehaltlich der
Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach Absatz 2 – der
ohne die Gewinnabführung entstehende Jahresüberschuss, ver-
mindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, um
den Betrag, der aufgrund gesetzlicher Bestimmungen in die
Rücklagen einzustellen ist, und den nach § 268 Abs. 8 HGB aus-
schüttungsgesperrten Betrag, in keinem Fall aber mehr als der
sich nach der jeweils gültigen Fassung des § 301 AktG erge-
bende Höchstbetrag.

(2) Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers
Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrück lagen
(§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handelsrechtlich
zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirt-
schaftlich begründet ist. Während der Dauer dieses Vertrags
gebildete andere Gewinnrücklagen (§ 272 Abs. 3 HGB) sind auf
Verlangen des Organträgers aufzulösen und zum Ausgleich
eines Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn abzu-
führen. Die Abführung von Beträgen aus der Auflösung von
anderen Gewinnrücklagen, die vor Beginn dieses Vertrags gebil-
det wurden, ist ausgeschlossen. § 301 AktG in seiner jeweils
gültigen Fassung gilt entsprechend.

(3) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung gilt erstmals für den
ganzen Gewinn des Geschäftsjahres, in dem dieser Vertrag wirk-
sam wird.
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§ 3 Verlustübernahme
Die Vorschriften des § 302 des Aktiengesetzes in seiner jeweils
 gültigen Fassung gelten entsprechend.

§ 4 Wirksamwerden und Vertragsdauer
(1) Der Vertrag wird unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Auf-

sichtsrats und der Hauptversammlung des Organträgers sowie
der Gesellschafterversammlung der Organgesellschaft abge-
schlossen. Er wird wirksam mit der Eintragung in das Handels-
register der Organgesellschaft und gilt – mit Ausnahme des
Weisungsrechts nach § 1 – rückwirkend für die Zeit ab 
1. Januar 2017.

(2) Der Vertrag kann erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2021
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten
gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich
bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Die
Kündigung bedarf der Schriftform, wobei die Übermittlung per
Telefax ausreicht.

(3) Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Der
Organträger ist insbesondere zur Kündigung aus wichtigem
Grund berechtigt, wenn ihm nicht mehr die Mehrheit der Stimm-
rechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht.

(4) Wenn der Vertrag endet, hat der Organträger den Gläubigern
der Organgesellschaft entsprechend § 303 AktG Sicherheit zu
leisten.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
Dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der
3U HOLDING AG einerseits und der PELIA Gebäudesysteme GmbH
andererseits wird zugestimmt.
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Teilnahme 
an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
 spätestens am 11. Mai 2017 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache bei der unten angegebenen Anmeldestelle
angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes bis spätestens am 11. Mai 2017 bei der
Anmeldestelle einzureichen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn
des 27. April 2017 (0.00 Uhr MESZ) beziehen.

Anmeldestelle:

3U HOLDING AG
c/o UBJ GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040 63785423
E-Mail : hv@ubj.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer
den Nachweis erbracht hat. Mit dem Nachweisstichtag geht keine
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des  Anteils -
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besitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den
Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des
 Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine
Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teil-
nahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine
Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres  Anteils -
besitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten
für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst
frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptver-
sammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erfor-
derliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteils-
besitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut
vorgenommen.
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Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in
der Hauptversammlung nach entsprechender Vollmachtserteilung
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktio-
närsvereinigung, weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter oder einen Dritten, ausüben lassen. Auch im
Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-
form, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen bevoll-
mächtigt wird. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person,
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt
werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung
die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung
des Nachweises per Post oder per Fax verwenden Aktionäre bzw.
Aktionärsvertreter bitte die oben genannte Anmeldeadresse; als
elektronischen Übermittlungsweg bietet die Gesellschaft an, den
Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail an die oben bereits
genannte E-Mail-Adresse hv@ubj.de zu übersenden. Vorstehende
Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen
soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächti-
gung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Aktionäre,
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die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur
Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, welches die
Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird den ordnungsgemäß ange-
meldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet und
kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.3u.net
unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ herunter-
geladen werden. Es kann zudem unter der oben genannten  Anmelde-
adresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden.

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsverei-
nigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person
oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre wer-
den gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächti-
genden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten
Form der Vollmacht abzustimmen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der
Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die  Aktionäre,
die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine
Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur
Hauptversammlung. Die Eintrittskarte dient als Formular für die
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und die Erteilung der
Stimmweisungen. Zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter
benötigen Sie daher auch dann eine Eintrittskarte, wenn Sie nicht
persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Um den
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die
Bestellung möglichst frühzeitig bei den Depotbanken eingehen. Die
Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Soweit von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen die-
sen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß  abzustimmen.
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Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten die Aktio-
näre zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung von ihrer
Depotbank oder stehen den Aktionären unter der Internetadresse
www.3u.net unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“
zur Verfügung.
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Rechte der Aktionäre

Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grund-
kapitals (entspricht 1.765.700 Aktien) oder den anteiligen Betrag von
EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an folgende Adresse, bei
Nutzung der qualifizierten elektronischen Signatur (§ 126a BGB) die
folgende E-Mail-Adresse zu richten und muss der Gesellschaft
 mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens
17. April 2017, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen  :

3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31-33
35039 Marburg
Fax: 06421 999-1222
E-Mail : hv@3u.net

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vor-
stands über den Antrag halten.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 und 127 AktG

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem
bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die vorste-
hend genannte Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegen-
anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des
Namens des Aktionärs, der Begründung (nur bei Gegenanträgen),
bei Wahlvorschlägen auch des Namens, des ausgeübten Berufs, des
Wohnorts und der Angabe zu der Mitgliedschaft der Kandidaten in
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125
Abs. 1 S. 5 AktG und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung
wird die Gesellschaft über die Internetseite www.3u.net unter dem
Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich machen,
wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum
3. Mai 2017, 24:00 Uhr (MESZ), mit Begründung (nur bei  Gegen -
anträgen, Wahlvorschläge müssen nicht begründet werden) der
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse zugehen.

Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung
des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen.
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Informationen gemäß § 124a AktG

Die Internetseite der 3U HOLDING AG, über die die Informationen
nach § 124a AktG zugänglich sind, lautet wie folgt  : www.3u.net
unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft
in 35.314.016 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt eine
Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten
Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
35.314.016.

Veröffentlichung im Bundesanzeiger

Die Hauptversammlung am 18. Mai 2017 ist durch Veröffentlichung
der vorstehenden Tagesordnung am 7. April 2017 im Bundes -
anzeiger einberufen worden. Am gleichen Tag ist die Einberufung
Medien zur Veröffentlichung in der gesamten Europäischen Union
i. S. d. § 121 Abs. 4a AktG zugeleitet worden.

Marburg, im April 2017

3U HOLDING AG
Der Vorstand
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